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Die nachfolgenden Auszüge aus dem „ Erlass zur Durchführung von 
Betriebspraktika im Bereich der allgemeinbildenden und der 

berufsbildenden Schulen mit Richtlinien" (Erlass vom 17.12.2010, ABI. 
01/2011) geben Zielsetzungen und Organisation des Praktikums, die 

Datenschutzbestimmungen sowie die Regelungen für den 

Unfallversicherungs- und Haftpflichtschutz wieder. 

Ziele 

Die vielfältigen Bildungsgänge allgemeinbildender und berufsbildender 

Schulen erfordern in der Regel für die Vorbereitung auf die Berufs- und 

Arbeitswelt exemplarische Einsichten in das Arbeits-, Berufs- und 
Wirtschaftsleben der Betriebe. 

Die eigene Anschauung und Erfahrung der betrieblichen Praxis, die 
Gespräche mit Betriebsangehörigen und die Erkundung des betrieblichen 

Umfeldes vermitteln den Schülerinnen und Schülern wichtige 

Erkenntnisse für ihre berufliche Orientierung. Sie erleichtern 
handlungsorientierte Arbeitsformen im Unterricht und fördern den 

Einstieg in eine Berufsausbildung oder Berufstätigkeit. 

Organisation 

Betriebspraktika sind nach Maßgabe der jeweiligen 
Rahmenstundentafeln bei berufsbildenden Schulen Bestandteile des 

berufsbildenden Lernbereichs und bei allgemeinbildenden Schulen 
Bestandteil des Berufsorientierungsprozesses. Die Betriebe sollen so 

ausgewählt werden, dass die angestrebten vorgenannten Ziele des 

Betriebspraktikums erreicht werden. Dabei ist es wichtig, in Absprache 
mit den Praktikumsbetrieben für die Schülerinnen und Schüler geeignete 

Beschäftigungsmöglichkeiten zu finden. Der Betrieb soll in zumutbarer 
Entfernung vom Wohnort der Schülerin oder des Schülers liegen und 

möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden können. 

Im Rahmen der Berufsorientierung sollen sachkundige Personen in die 
Vor- und Nachbereitung des Praktikums einbezogen werden. Dazu 

gehören zum Beispiel Betriebsangehörige, die Berufsberatung der 
Agentur für Arbeit, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, Industrie- 

und Handelskammern, Handwerkskammern, Jugend- und 

Auszubildendenvertretungen, Betriebsräte oder Personalräte und das Amt 
für Arbeitsschutz und  Sicherheitstechnik. 

Die Praktikantinnen und Praktikanten unterliegen für die Dauer des 
Betriebspraktikums dem Weisungsrecht des Betriebspersonals. 

Betriebspraktika begründen weder ein Ausbildung noch ein 

Beschäftigungsverhältnis. Eine finanzielle Vergütung für die 

Praktikantinnen und Praktikanten ist nicht vorgesehen. 

Datenschutz 

Erhalten Schülerinnen und Schüler während eines Betriebspraktikums in 
privaten und öffentlichen Einrichtungen (wie z.B. in der 

Polizeiverwaltung, in Banken und Sparkassen, bei den Freien Berufen 
sowie in Krankenhäusern) Kenntnis von personenbezogenen Daten, ist 

das geltende Datenschutzrecht anzuwenden. 

Die Schülerinnen und Schüler sind zu Beginn des Praktikums über die an 
ihrem Arbeitsplatz zu bearbeitenden Daten zu belehren. Sie werden mit 

einer schriftlichen Erklärung zum Datenschutz im Betriebspraktikum für 
Praktikantinnen und Praktikanten (Anlage 4) zur ausdrücklichen 

Verschwiegenheit verpflichtet. 

Die Lehrerinnen und Lehrer, die das Betriebspraktikum betreuen, weisen 
bei der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung des Praktikums auf 
die datenschutzrechtlichen Fragestellungen hin und klären die 

Schülerinnen und Schüler altersangemessen über die Bedeutung der 

Verschwiegenheit auf. 

Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes und des 

Infektionsschutzgesetzes Betriebspraktika sind einem 

Ausbildungsverhältnis ähnlich. Es finden die Bestimmungen des 

Gesetzes zum Schutz der arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz 
- JArbSchG vom 12. April 1976 (BGB1. I S. 965). 

zuletzt geändert durch Artikel 3 Absatz 2 des Gesetzes vom 31. Oktober 

2008 (BGB1. I S. 2149) in der jeweils geltenden Fassung) und des 

jeweiligen Unfallversicherungsträgers entsprechende Anwendung. 

 

- Kind im Sinne des JArbSchG ist. wer noch nicht 15 

Jahre alt ist (§  2 Abs. l) - Jugendliche oder Jugendlicher im Sinne des 
JArbSchG ist, wer 15, aber noch nicht 18 Jahre alt ist (§  2 Abs. 2). 

Jugendliche, die der Vollzeitschulpflicht unterliegen, gelten als 
Kinder im Sinne des JArbSchG (§  2 Abs. 3). Schülerinnen und 

Schüler bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres dürfen bis zu sieben 

Stunden täglich und 35 Stunden wöchentlich nur mit leichten und für 
sie geeigneten 

Tätigkeiten beschäftigt werden (§  5 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. §  7 Satz l 

Nr. 2 JArbSchG). Die Vorschriften der § §  9-46 JArbSchG sind 

ebenfalls entsprechend anzuwenden; dabei kommen die Vorschriften 
über die Berufsschule (§  9 JArbSchG), über Prüfungen und 

außerbetriebliche Ausbildungsmaß nahmen (§  10 JArbSchG), über 

Urlaub (§  19 JArbSchG) und Ausnahmen in besonderen Fällen (§  21 
JArbSchG) nicht in Betracht. 

Die wöchentliche Arbeitszeit für Jugendliche, die der 
Vollzeitschulpflicht nicht mehr unterliegen, beträgt maximal 40 Stunden 

und liegt Montag bis Freitag in der Zeit zwischen 6 und 20 Uhr. Dabei 

gelten folgende Ausnahmen: 

1. Jugendliche über 16 Jahre dürfen 

a) im Gaststätten- und Schaustellergewerbe bis 22 Uhr; 

b) in mehrschichtigen Betrieben bis 23 Uhr"; 

c) in der Landwirtschaft ab 5 Uhr oder bis 21 Uhr; 

d) in Bäckereien und Konditoreien ab 5 Uhr- 

beschäftigt werden. 

2. Jugendliche über 17 Jahre dürfen in Bäckereien ab 

4 Uhr beschäftigt werden 

In den in §  16 Abs. 2 des Jugendarbeitsschutzgesetzes aufgeführten 

Ausnahmefällen (z.B. Krankenanstalten und Heime, Verkaufsstellen, 

Bäckereien, Friseurbetriebe, Landwirtschaft, Gaststätten) können die 

Praktikantinnen und Praktikanten auch an Samstagen tätig sein. Die 
tägliche Arbeitszeit beträgt in keinem Fall mehr als acht Stunden. 

Den Schülerinnen und Schülern müssen mindestens die in §  11 
Jugendarbeitsschutzgesetz vorgesehenen Ruhepausen gewährt werden. 

Danach sind bei einer Arbeitszeit von 4,5 Stunden eine oder mehrere im 

Voraus feststehende Ruhepausen von angemessener Dauer einzulegen. 
Bei einer Arbeitszeit von 4,5 bis 6 Stunden       müssen sie mindestens 30 

Minuten, bei einer Arbeitszeit von mehr als 6 Stunden mindestens 60 

Minuten betragen. Die Ruhepausen  müssen in an gemessener zeitlicher 

Lage gewährt werden, frühestens eine Stunde nach Beginn und 

spätestens eine Stunde vor Ende der Arbeitszeit (§  11 JArbSchG). 

Die tägliche Arbeitszeit unter Hinzurechnung der Ruhepausen darf 10 

Stunden nicht überschreiten (§  12 i. V. m. §  4 Abs. 2 JArbSchG). 

Die Vorschriften über die gesundheitliche Betreuung (§ §  32-46 

Infektionsschutzgesetz IfSG) finden keine  Anwendung, weil ein Block 

des Schülerpraktikums oder einer berufsorientierenden Maßnahme nur 

den kurzen Zeitraum von in der Regel maximal 15 Arbeitstagen umfasst. 

Vor der erstmaligen Aufnahme einer Tätigkeit in einer 

Gemeinschaftseinrichtung (Kinderkrippe. Kindertagesstätte, Hort, 

Schule oder sonstige Bildungseinrichtung, Heim, Ferienlager oder 

ähnliche Einrichtung) ist es erforderlich, dass der Praktikumsbetrieb eine 
Belehrung über die gesundheitlichen Anforderungen entsprechend §  35 

des IfSG durchführt. Teilnehmende an Maß nahmen zur 

Berufsorientierung müssen die gesundheitlichen Anforderungen des §  
34 IfSG erfüllen. Hinsichtlich der gesundheitlichen Anforderungen 

gelten besondere Vorschriften für Schülerinnen und Schüler, die eine 

Tätigkeit i. S. des §  42 IfSG (Herstellen, Behandeln und 
Inverkehrbringen von Lebensmitteln sowie Tätigkeiten in Küchen und 

Gaststätten und ähnlichen Einrichtungen) aufnehmen wollen oder die in 

Gemeinschaftseinrichtungen i. S. des §  33 IfSG (Einrichtungen, in 
denen überwiegend Säuglinge, Kinder oder Jugendliche betreut werden) 

arbeiten wollen. Einzelheiten hierzu sind dem IfSG und den dazu 

ergangenen Ausführungsbestimmungen sowie den in mehreren Sprachen 
vorliegenden Merkblättern zu entnehmen. Ggf. erforderliche 

bescheinigungspflichtige Belehrungen durch das Gesundheitsamt sind 

gebührenfrei. 

 

 


